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Zweite Anderung
der Richtlinien zur Férderung
der Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen

Runderlass
des Ministeriums fir Landwirtschaft und Verbraucherschutz
1.2 -63.03.06.04

Vom 7. Dezember 2023

1

Die Richtlinien zur Férderung der Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen vom
24. Februar 2015 (MBI. NRW. S. 293), die durch Runderlass vom 4. Mai 2020 (MBI. NRW. S. 309)
geandert worden sind, werden wie folgt geandert:

1. Die Nummern 1 bis 1.2 werden wie folgt gefasst:
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II1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Das Land gewahrt Zuwendungen fir die Zucht und Haltung alter Haus- und Nutztierrassen, die
vom Aussterben bedroht sind, eine wichtige Genreserve darstellen und durch deren Fortbestand
regional ein Beitrag zum Erscheinungsbild, zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft geleis-
tet werden kann, nach MaBgabe dieser Richtlinien und auf Grundlage folgender Normen in der
jeweils geltenden Fassung:

a) Verordnung (EU) Nr. 2022/2472 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Ge-
bieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages Uber die Ar-
beitsweise der Europaischen Union (ABI. L 327 vom 21.12.2022, S. 1),

b) GAK-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055) und

c) der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBI. NRW. S.
445),

1.2

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehorde auf Grund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen verfigbarer Haushaltsmit-
tel.”

2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

"3
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

3.1

Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger sind Tierhalterinnen und -halter, die
ihren Hauptwohnsitz beziehungsweise deren land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen ihren
Sitz in Nordrhein-Westfalen haben und entweder Landwirtinnen oder Landwirte im Sinne des Ar-
tikels 3 Nummer 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/2115, die eine landwirtschaftliche Tatigkeit geman
der Festlegung durch die Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr.
2021/2115 in der jeweils geltenden Fassung austben oder Mitglied in der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft sind.

3.2
Nicht gefordert werden juristische Personen des 6ffentlichen Rechts sowie juristische Personen
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des Privatrechts und Personengesellschaften, bei denen die Beteiligung der 6ffentlichen Hand
mehr als 25 Prozent betragt.

3.3
Nicht gefordert werden dirfen

a) Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Nummer 59 der Verordnung
(EU) 2022/2472 befinden oder

b) die einer Rickforderungsanordnung auf Grund einer friiheren Kommissionsentscheidung zur
Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht
Folge geleistet haben.”

3. Nummer 4.1 wird wie folgt gefasst:

WA
Voraussetzung fur die Gewahrung einer Zuwendung ist, dass

a) die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger Eigentimerin oder Eigentiimer
der Tiere ist und

b) die Tiere in Nordrhein-Westfalen gehalten werden und

c) die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger den Nachweis fihrt, dass sie
oder er an einem Zucht- und Reproduktionsprogramm einer staatlich anerkannten Zichterverei-
nigung mit raumlichem Tatigkeitsbereich in Nordrhein-Westfalen teilnimmt.

Fir Rinder, Pferde und Schweine ist der Bewilligungsbehdrde hierzu eine Zuchtbescheinigung,
der Eintrag ins Zuchtbuch oder eine Bestandsliste der ins Zuchtbuch eingetragenen Tiere vorzu-
legen.

Fir Schafe und Ziegen erfolgt der Nachweis durch die Vorlage einer Zuchtbescheinigung oder
Bestandsliste der ins Zuchtbuch eingetragenen oder am Reproduktionsprogramm teilnehmenden
Tiere.”

4. Nummer 4.2 Satz 2 wird aufgehoben.

5. Nach Nummer 4.3 werden folgende Nummern 4.4 und 4.5 eingefugt:

JA4.4

Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger erklart sich bereit, im Einzelfall
auf Anfrage der fur Tierzucht zustdndigen Behdérde an Programmen zur Gewinnung von Material
fur den Aufbau der Mindestreserve der ,,Deutschen Genbank fir landwirtschaftliche Nutztiere"”
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teilzunehmen und der staatlich anerkannten Zichtervereinigung die vorhandenen genetisch rele-
vanten Daten bereitzustellen.

4.5

Die Zuwendungsempfangerin oder der Zuwendungsempfanger erteilt das Einverstandnis zur
Verdéffentlichung von Einzelbeihilfen tber 10 000 Euro, bei in der landwirtschaftlichen Primarpro-
duktion Tatigen, beziehungsweise 100 000 Euro fiur sonstige Beihilfeempfangende auf einer
zentralen Beihilfe-Website nach Anhang Ill der Verordnung (EU) 2022/2472."

6. In Nummer 5.5 werden vor dem Wort ,Zuwendungsempfanger” die Worter ,Zuwendungsemp-
fangerin oder” eingeflgt.

7. In Nummer 6.1wird das Wort ,Der" durch die Woérter ,Die Zuwendungsempfangerin oder der”
ersetzt.

8. In Nummer 6.1.2 werden die Woérter ,von mindestens funf Jahren (Verpflichtungszeitraum)”
durch die Worter ,des Verpflichtungszeitraums” ersetzt.

9. Nummer 6.1.4 wird aufgehoben.

10. In Nummer 6.2 werden vor den Woértern ,der Zuwendungsempfanger” die Worter ,die Zu-
wendungsempfangerin oder” eingefugt.

1. Nummer 6.2.1 wird wie folgt gefasst:

,6.2.1
Hohere Gewalt

In Fallen hoherer Gewalt kann die Bewilligungsbehdrde Ausnahmen von den eingegangenen
Verpflichtungen zulassen.

Hohere Gewalt ist insbesondere in folgenden Fallen anzunehmen:

a) Tod der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangers,

b) langer andauernde Berufsunfahigkeit der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungs-
empfangers,

c) eine schwere Naturkatastrophe, die den Betrieb erheblich in Mitleidenschaft zieht,

d) unfallbedingte Zerstérung von Stallgebauden des Betriebs,
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e) Seuchenbefall des Tierbestandes oder eines Teils davon,

f) Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese Enteig-
nung am Tag des Eingangs der Verpflichtung nicht vorherzusehen war.

Falle hoherer Gewalt sind der Bewilligungsbehorde schriftlich und mit entsprechenden Nachwei-
sen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab dem die Zuwendungs-
empfangerin oder der Zuwendungsempfanger beziehungsweise dessen Rechtsnachfolge oder
Vertretung von dem Fall héherer Gewalt Kenntnis erlangt hat oder nach den Umstanden hatte
Kenntnis erlangt haben missen."”

12. Nummer 6.3.2 Satz 2 wird aufgehoben.

13. Die Nummern 6.3.2.1 bis 6.3.2.3 werden aufgehoben.

14. Die Nummern 6.3.4 bis 6.3.6 werden aufgehoben.

15. Die Nummer 6.5 wird aufgehoben.

16. Nummer 7.1 wird wie folgt gefasst:

A

Der Antrag auf Gewahrung der Zuwendung ist bis zum 30. Juni vor Beginn des Verpflichtungs-
zeitraums bei der Bewilligungsbehorde liber das elektronische Antragsverfahren des Landes
Nordrhein-Westfalen einzureichen.

Die Zuchtbescheinigungen, Eintrage ins Zuchtbuch, Bestandsliste der ins Zuchtbuch eingetrage-
nen Tiere oder am Reproduktionsprogramm teilnehmenden Tiere sind bis spatestens zum 30.
September des Antragsjahres einzureichen.

Bei verspateter Antragstellung wird der Antrag auf Bewilligung abgelehnt.”

17. Nummer 7.2 wird wie folgt gefasst:
ul.2

Bewilligungsbehdrde ist die Direktorin oder der Direktor der Landwirtschaftskammer als Landes-
beauftragte oder Landesbeauftragter.”
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18. Nummer 7.3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

.Bei verspateter Antragstellung wird der Betrag auf den die Zuwendungsempfangerin oder der
Zuwendungsempfanger bei fristgerechter Einreichung des Antrages Anspruch gehabt hatte, um
1 Prozent je Kalendertag gekiirzt.”

19. Nummer 7.4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

LFur den Antrag auf Auszahlung ist das elektronische Antragsverfahren des Landes Nordrhein-
Westfalen zu verwenden.”

20. In Nummer 7.6 wird die Angabe ,, einschlieBlich der Daten des Integrierten Verwaltungs- und
Kontrollverfahrens,"” gestrichen.

21. Die Nummer 7.6.1 wird Nummer 7.6 Satz 2 und vor dem Wort ,durch” das Wort ,stichproben-
artig” eingefugt.

22. Die Nummern 7.6.2 und 7.6.3 werden aufgehoben.

23. In Nummer 8 wird die Angabe ,2025" durch die Angabe ,,2028" ersetzt.

2
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft.

- MBI. NRW. 2024 S. 6

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2024-s6

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Zweite Änderung der Richtlinien zur Förderung der Zucht und Haltung bedrohter Haus- und Nutztierrassen 


